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FrauFranziska Böhm,
geboren am 22. Oktober 1988,
geschäftsansässig: Mohrenstr. 42, 1011 7 Berlin,
von Person bekannt,

hier handelnd nicht im eigenen Namen, sondern vollmachtlos ohne Ubernahme
persönlicher Haftung für die

PSI Metals GmbH,
Parsevalstr. 7 a, 40468 Düsseldorf,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf
unter HRB 56134

HerrPhilipp Tröstler,
geboren am23. Oktober 1989,
geschäftsansässig: Mohrenstr. 42, 1011 7 Berlin,
von Person bekannt,

hier handelnd nicht im eigenen Namen, sondern vollmachtlos ohne Übernahme
persönlicher Haftung für die

PSI Software SE,
Dircksenstr. 42-44, 10178 Berlin,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg
unter HRB 255242 B

Der Notar stellte zunächst fest, dass er selbst außerhalb seiner Amtstätigkeit für die

Vertragspartei oder die Beteiligte in derselben Sache weder tätig war noch ist. Er fragte

die Erschienenen vor der Beurkundung, ob eine mit ihm in der Sozietät GSK Stock-

mann beruflich verbundene Person in dieser Angelegenheit, die Gegenstand der Be-

urkundung ist, außerhalb der notariellen Amtstätigkeit tätig war oder ist. Die Erschie-

nenen verneinten diese Frage nach einer Vorbefassung im Sinne des $ 3 Abs. 1 Nr. 7

BeurkG.

Die Erschienenen - handelnd wie angegeben - erklärten sodann mit der Bitte um die

Beurkundung:
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Li y'r k'Eaf e s"s

Versch melzu n gsvertrag

vom21. Juni 2024

PSI Metals GmbH

und

PSI Software SE

97408
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Ve rs ch me lzu n gsve rtra g

zwischen

(1) PSI Metals GmbH mit Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Düsseldorf unter HRB 56134

nachfolgend auch der,,Ubertragende Rechtsträger" -
(2) PSI Software SE mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Char-

lottenburg unter HRB 2552428,

- nachfolgend auch der,,Übernehmende Rechtsträger" -
- der Übertragende Rechtsträger und der Übernehmende Rechtsträger gemeinsam nachfolgend

auch die ,,Parteien" -

Betei li gte Rechtsträger

An der Verschmelzung sind die PSI Metals GmbH mit Sitz in Düsseldorf als übertragender
Rechtsträger i.S.d. $ 2 Nr. 1 UmwG und die PSI Software SE mit Sitz in Berlin als überneh-

mender Rechtsträger i.S.d. $ 2 Nr. 1 UmwG beteiligt. Das Stamm- bzw. Grundkapital der

Parteien ist jeweils voll einbezahlt.

Vermögensübertragung

Der Übertragende Rechtsträger überträgt sein Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und

Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung im Wege der Verschmelzung zur Aufnahme ge-

mäß $$ 2 Nr. 1 , 4ff ., 46 ff., 60 ff. UmwG auf den Übernehmenden Rechtsträger.

3 Verschmelzungsstichtag, steuerlicher Übertragungsstichtag

Die Übernahme des Vermögens des Übertragenden Rechtsträgers durch den Übernehmen-

den Rechtsträger erfolgt im lnnenverhältnis der Parteien mit Wirkung zum 1. Januar 2024
(Verschmelzungsstichtag i.S.d. S 5Abs. 1 Nr. 6 UmwG). Von diesem Zeitpunkt an gelten alle

Handlungen und Geschäfte des Übertragenden Rechtsträgers als für den Übernehmenden

Rechtsträger vorgenom men.

Der steuerliche Übertragungsstichtag gemäß $ 2 Abs. 1 UmwStG ist der 31. Dezember

2023.

3.1

Falls die Verschmelzung nicht bis zum Ablauf des 31. August 2024 zur Eintragung in das

Handelsregister des Übernehmenden Rechtsträgers angemeldet werden kann, gilt abwei-

chend von Ziffer 3.1, der 1.Juli 2024 als Verschmelzungsstichtag. Der steuerrechtliche

Übertragungsstichtag i.S.v. $ 2 Abs. 1 Satz 1 UmwStG ist in diesem Fall, abweichend von

Ziffer 3.2., der 30. Juni 2024.

3.2

3.3

4

4.1

Schlussbilanz

Der Verschmelzung wird die Bilanz des Übertragenden Rechtsträgers auf den 31. Dezem-

ber 2023 als Schlussbilanz zu Grunde gelegt.
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4.2 Der Übernehmende Rechtsträger übernimmt die Vermögensgegenstände des Übertragen-
den Rechtsträgers unter Zugrundelegung ihrer Werte, wie sie sich aus der in Ziffer 4.1 ge-
nannten Schlussbilanz des Übertragenden Rechtsträgers ergeben, und führt diese fort.

4.3 lm Fall von Ziffer 3.3 wird der Verschmelzung, abweichend von Ziffer 4.1, eine Zwischenbi-
lanz des Übertragenden Rechtsträgers auf den 30. Juni2024 als Schlussbilanz i.S.v. $ 17

Abs. 2 Satz 1 UmwG zu Grunde gelegt. ln diesem Fall übernimmt der Übernehmende
Rechtsträger die Vermögensgegenstände des Übertragenden Rechtsträgers unter Zugrun-
delegung ihrer Werte, wie sie sich aus dieser in Ziffer 4.3 genannten Schlussbilanz des
Übertragenden Rechtsträgers ergeben, und führt diese fort.

5

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6

Gegenleistung und Gewährung besonderer Rechte oder Leistungen

Die in $ 5 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 UmwG vorgesehenen Angaben entfallen, weil der Überneh-
mende Rechtsträger unmittelbar sämtliche Anteile am Übertragenden Rechtsträger hält ($ 5
Abs. 2 UmwG). Eine Kapitalerhöhung beim Übertragenden Rechtsträger findet aus diesem
Grund nichtstatt($ 68Abs. 1 Nr. 1 UmwG). Fernersindgemäß$ 3Abs.3Satz3Nr. 1 lit. a)
UmwG die Erstattung eines Verschmelzungsberichts und gemäß $ 9Abs. 2 i.V.m. $ 3Abs. 3

Satz 3 Nr. 1 lit. a) UmwG die Durchführung einer Verschmelzungsprüfung entbehrlich.

Besondere Rechte i.S.d. S 5 Abs. 1 Nr. 7 UmwG werden bei dem Übernehmenden Rechts-
träger weder gewährt noch sind Maßnahmen i.S.d. S 5 Abs. 1 Nr. 7 UmwG vorgesehen.

Keinem Mitglied eines Vertretungs- oderAufsichtsorgans einer der Parteien und keinem Ab-
schlussprüfer oder Verschmelzungsprüfer wurden oder werden anlässlich der Verschmel-
zung besondere Vorteile im Sinne von $ 5 Abs. 1 Nr. B UmwG gewährt.

Folgen der Verschmelzung für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen sowie
insoweit vorgesehene Maßnahmen

Sowohl der Übertragende Rechtsträger als auch der Übernehmende Rechtsträger beschäf-
tigen Arbeitnehmer und verfügen jeweils über lokale Betriebsräte sowie jeweils über einen
Gesamtbetriebsrat. Auf Ebene des Übernehmenden Rechtsträgers wurde zudem ein Kon-
zernbetriebsrat und ein SE-Betriebsrat gebildet. Die Folgen der Verschmelzung für die Ar-
beitnehmer, ihre Vertretungen sowie die insoweit vorgesehenen Maßnahmen stellen sich

wie folgt dar:

Die Folgen der Verschmelzung für die Arbeitnehmer des Übertragenden Rechtsträgers er-
geben sich insbesondere aus $ 35a Abs. 2 UmwG i.V.m. $ 613a Abs. 1 und 4 bis 6 BGB.

6.2.1 Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung gehen sämtliche Arbeitsverhältnisse,

die zu diesem Zeitpunkt mit dem Übertragenden Rechtsträger bestehen, im Wege

eines Betriebsübergangs ($ 35a Abs. 2 UmwG i.V.m. $ 613a BGB) sowie durch Ge-

samtrechtsnachfolge ($ 20 Abs. 1 Nr. 1 UmwG) automatisch mit allen Rechten und

Pflichten auf den Übernehmenden Rechtsträger über. Der Übernehmende Rechts-

träger tritt dabei kraft Gesetzes in sämtliche Rechte und Pflichten aus diesen Ar-

beitsverhältnissen ein. Die beim Übertragenden Rechtsträger zurückgelegte oder

von diesem anerkannte Dauer der Betriebszugehörigkeit bleibt erhalten und wird

ebenso kraft Gesetzes vom Übernehmenden Rechtsträger übernommen wie sons-

tige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, einschließlich bspw etwaige Ansprüche

aus betrieblicher Übung, aus Gesamtzusage sowie etwaige Betriebsrentenanwart-

schaften, die ebenfalls unverändert auf den Übernehmenden Rechtsträger
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6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

übergehen. Aufgrund der Gesamtrechtsnachfolge ($ 20 Abs. 1 Nr. 1 UmwG) gehen

ferner auch etwaige gegenüber dem Übertragenden Rechtsträger bestehende oder
nachwirkende Ansprüche aus im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Verschmel-

zung beendeten Arbeitsverhältnissen - wie insbesondere etwaige Ansprüche aus

betrieblichen Altersversorgungszusagen - auf den Übernehmenden Rechtsträger

über.

Mit Wirksamwerden der Verschmelzung tritt der Übernehmende Rechtsträger ge-

mäß $ 35aAbs.2 UmwG i.V.m.613aAbs. 1 Satz 1 BGB in sämtliche Verbindlich-

keiten aus den übergehenden Arbeitsverhältnissen ein. Entsprechendes gilt gemäß

$ 20 Abs. 1 Nr. 1 UmwG aufgrund der mit der Verschmelzung verbundenen Gesamt-

rechtsnachfolge. Der Übernehmende Rechtsträger haftet ab dem Wirksamwerden

der Verschmelzung gegenüber den Arbeitnehmern des Übertragenden Rechtsträ-
gers für sämtliche - auch für etwaige rückständige -Ansprüche aus den übergehen-

den Arbeitsverhältnissen. Da der Übertragende Rechtsträger mit Wirksamwerden

der Verschmelzung erlischt, kommt der Übertragende Rechtsträger ab diesem Zeit-
punkt nicht mehr als Schuldner für Ansprüche aus den Arbeitsverhältnissen in Be-

tracht; die Bestimmung des $ 613a Abs. 2 BGB über die gesamtschuldnerische Mit-

haftung des bisherigen Betriebsinhabers gilt gemäß $613a Abs.3 BGB dement-

sprechend nicht.

Die Verschmelzung hat keine Auswirkungen auf die beim Übertragenden Rechtsträ-

ger bestehenden betrieblichen Strukturen. Die Betriebe des Übertragenden Rechts-

trägers gehen unter Aufrechterhaltung ihrer jeweiligen ldentität auf den Überneh-

menden Rechtsträger über und werden dort als betriebsverfassungsrechtlich eigen-

ständige Betriebe am bisherigen Standort fortgeführt. Eine Betriebsänderung wird

durch die Verschmelzung folglich nicht ausgelöst.

Die Verschmelzung lässt die beim Übertragenden Rechtsträger jeweils bestehenden

betrieblichen Arbeitnehmervertretungsstrukturen - insbesondere das Amt der je-

weils bestehenden lokalen Betriebsräte - unberührt. Der beim Übertragenden

Rechtsträger bestehende Gesamtbetriebsrat erlischt hingegen aufgrund des Erlös-

chens des Übertragenden Rechtsträgers mit Wirksamwerden der Verschmelzung.

Ab diesem Zeitpunkt werden die Arbeitnehmer des Übertragenden Rechtsträgers

stattdessen von dem beim Übernehmenden Rechtsträger bestehenden Gesamtbe-

triebsrat vertreten (zur Geltung von Gesamtbetriebsvereinbarungen siehe sogleich

unter Ziffer 6.2.5), welcher unter Berücksichtigung der auf den Übernehmenden

Rechtsträger übergehenden Betriebe bzw. lokalen Betriebsräte des Übertragenden

Rechtsträgers zu ergänzen sein wird. Der beim Übertragenden Rechtsträger beste-

hende Wirtschaftsausschuss erlischt ebenfalls mit Wirksamwerden der Verschmel-

zung. Der auf Ebene des Übernehmenden Rechtsträgers gebildete Konzernbe-

triebsrat fällt künftig weg (hierzu sogleich unter Ziffer 6.3.2). Auf die Vertretung der

Arbeitnehmer des Übertragenden Rechtsträgers durch den beim Übernehmenden

Rechtsträger bestehenden SE-Betriebsrat hat die Verschmelzung keine Auswirkun-

gen. Ein nach Mitbestimmungsgesetzen zusammengesetzter Aufsichtsrat besteht

beim Übertragenden Rechtsträger nicht und es ergeben sich folglich auch insoweit

durch die Verschmelzung keine Auswirkungen.

Die Verschmelzung hat ferner keine Auswirkungen auf die Geltung der beim Über-

tragenden Rechtsträger bestehenden lokalen Betriebsvereinbarungen; diese gelten

im Anschluss an die Verschmelzung im Rahmen ihres jeweiligen persönlichen,

31 98800437/1 1 120 Jun 2024
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sachlichen, zeitlichen und betrieblichen Geltungsbereichs weiterhin kollektivrechtlich

fort. Gleiches gilt grundsätzlich auch für die beim Übertragenden Rechtsträger gel-

tenden Gesamtbetriebsvereinbarungen, wenn und soweit diese nicht durch beim

Übernehmenden Rechtsträger zu identischen Regelungsgegenständen ggf. beste-

hende Gesamtbetriebsvereinbarungen gemäß $ 35a Abs. 2 UmwG i.V.m. $ 613a

Abs. 1 Satz 3 BGB abgelöst werden. Eine solche ablösende Wirkung kraft Gesetzes

steht zudem unter dem Vorbehalt einer etwaigen mit dem zuständigen Betriebsrats-
gremium zu treffenden abweichenden Kollektivvereinbarung; in dem Zusammen-

hang ist beabsichtigt, mit dem oder den zuständigen Gremien im Vorfeld der Ver-

schmelzung Verhandlungen darüber aufzunehmen, ob bzw. inwieweit durch die Ver-

schmelzung neu zum Übernehmenden Rechtsträger hinzukommende Betriebe aus

dem Geltungsbereich dort in Kraft befindlicher Gesamtbetriebsvereinbarungen aus-
genommen werden sollen, um eine Ablösungswirkung auszuschließen und damit die

Fortgeltung bisheriger (Gesamt)Betriebsvereinbarungen in dem bzw. den überge-

henden Betrieben sicherzustellen. Auf die Geltung von Konzernbetriebsvereinbarun-
gen hat die Verschmelzung keine Auswirkungen; diese gelten nach Wegfall des Kon-

zernbetriebsrats im Rahmen ihres jeweiligen persönlichen, sachlichen, zeitlichen

und betrieblichen Geltungsbereichs kollektivrechtlich in Form von Gesamtbetriebs-

vereinbarungen beim Übernehmenden Rechtsträger weiter.

6.2.6 Der Übertragende Rechtsträger ist nicht an Tarifverträge gebunden, sodass die Ver-

schmelzung auch insoweit keine Folgen hat.

6.2.7 Die Arbeitnehmer des Übertragenden Rechtsträgers sind gemäß $ 35a Abs. 2

UmwG i.V.m. $ 613a Abs. 5 BGB vor dem Betriebsübergang in Textform über den

Grund sowie den Zeitpunkt bzw. den geplanten Zeitpunkt des Übergangs, die recht-

lichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für dieArbeitnehmer und

die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen zu unter-

richten. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) können Arbeit-

nehmer dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses im Falle einer Verschmelzung

nicht gemäß $ 613a Abs. 6 BGB widersprechen, da der Übertragende Rechtsträger

mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung erlischt und somit ein Fortbestand des

Arbeitsverhältnisses mit diesem ausscheidet. Nach der BAG-Rechtsprechung ha-

ben übergehende Arbeitnehmer stattdessen das Recht, ihr Arbeitsverhältnis anläss-

lich derVerschmelzung aus wichtigem Grund gemäß $ 626Abs. 1 BGB binnen einer

Frist von zwei Wochen ab Kenntniserlangung von der Eintragung der Verschmel-

zung in das Handelsregister ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen.

6.2.8 Eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers durch den Übertra-

genden Rechtsträger oder durch den Übernehmenden Rechtsträger wegen des mit

der Verschmelzung verbundenen Betriebsübergangs ist unwirksam; ein Recht zur

Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt (S 613a

Abs.4 BGB).

Die Folgen der Verschmelzung für die Arbeitnehmer des Übernehmenden Rechtsträgers

stellen sich wie folgt dar:

6.3.1 Durch die Verschmelzung ergeben sich keine Folgen für die Arbeitnehmer des Über-

nehmenden Rechtsträgers, deren Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen so-

wie die beim Übernehmenden Rechtsträger bestehenden Betriebe. Auch auf das

Amt der beim Übernehmenden Rechtsträger bestehenden lokalen Betriebsräte hat

die Verschmelzung keine Auswirkungen. Das Amt des Gesamtbetriebsrats des

6.3

4
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Übernehmenden Rechtsträgers bleibt ebenso unberührt. Dieser wird jedoch - wie
bereits unter Ziffer 6.2.3 dargelegt - nach dem Wirksamwerden der Verschmelzung
unter Berücksichtigung der auf den Übernehmenden Rechtsträger übergehenden
Betriebe bzw. lokalen Betriebsräte des Übertragenden Rechtsträgers neu zusam-
menzusetzen sein. Der beim Übernehmenden Rechtsträger bestehende Wirt-
schaftsausschuss besteht als Gremium fort. Die beim Übernehmenden Rechtsträger
in Kraft befindlichen Betriebsvereinbarungen sowie Gesamtbetriebsvereinbarungen
gelten für die Arbeitnehmer des Übernehmenden Rechtsträgers im Rahmen ihres
jeweiligen Geltungsbereichs auf kollektivrechtlicher Grundlage weiter. ln tariflicher
Hinsicht hat die Verschmelzung ebenfalls keine Auswirkungen, zumal auch der

Übernehmende Rechtsträger nicht an Tarifverträge gebunden ist.

6.3.2 Da derzeit geplant ist, neben der hier gegenständlichen Verschmelzung des Über-

tragenden Rechtsträgers zeitgleich sämtliche deutsche Gesellschaften der PSI-
Gruppe auf den Übernehmenden Rechtsträger zu verschmelzen (hierzu siehe Ziffer

6.4), wird der Übernehmende Rechtsträger fortan die einzig verbleibende deutsche

Gesellschaft innerhalb der PSI-Gruppe sein, sodass die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für die Errichtung eines Konzernbetriebsrats ($ 5a Abs. 1 BetrVG) entfallen und

dessen Amt damit automatisch erlischt. Ungeachtet dessen gelten die Konzernbe-

triebsvereinbarungen im Rahmen ihres bisherigen Geltungsbereichs auch für die Ar-

beitnehmer des Übernehmenden Rechtsträgers kollektivrechtlich (als Gesamtbe-

triebsvereinbarungen) im Rahmen ihres jeweiligen persönlichen, sachlichen, zeitli-

chen und räumlichen Geltungsbereichs fort.

6.3.3 Auf das Amt des beim Übernehmenden Rechtsträger gebildeten SE-Betriebsrats hat

die Verschmelzung keine Auswirkungen. Gleiches gilt für den beim Übernehmenden

Rechtsträger bestehenden, drittelparitätisch besetzten Aufsichtsrat.

Es ist beabsichtigt, dass neben dem Übertragenden Rechtsträger sämtliche deutsche Ge-

sellschaften der PSI-Gruppe auf den Übernehmenden Rechtsträger verschmolzen werden.

Die sich hieraus ergebenden Folgen für die Arbeitnehmer der jeweiligen Gesellschaft und

ihre Vertretungen sowie die insoweit vorgesehenen Maßnahmen werden im Rahmen der
jeweiligen Verschmelzungsdokumentation erörtert. Überdies sollen im Nachgang zu den

vorgenannten Verschmelzungsmaßnahmen einige (Unter-)Bereiche - sog. Brands - umor-

ganisiert und ggf. umbenannt werden. Diese Maßnahmen haben nach derzeitigem Pla-

nungsstand weder Auswirkungen auf die Arbeitnehmer noch auf ihre Vertretungen. Auch die

bestehenden betrieblichen Strukturen bleiben hiervon unberührt; insbesondere kommt es

nach derzeitigerAnsicht des Arbeitgebers auf der Grundlage des bisherigen Planungsstands

hierdurch nicht zu einer Betriebsänderung. Andernfalls wird der Übernehmende Rechtsträ-

ger bestehende Beteiligungsrechte der zuständigen Betriebsratsgremien wahren. Abgese-

hen von den in diesem Verschmelzungsvertrag dargestellten Maßnahmen sind hinsichtlich

der Arbeitnehmer des Übertragenden Rechtsträgers oder des Übernehmenden Rechtsträ-

gers (einschließlich ihrer Vertretungen) keine Maßnahmen vorgesehen.

Der Entwurf des Verschmelzungsvertrags wurde dem zuständigen Gesamtbetriebsrat des

Übertragenden Rechtsträgers und dem zuständigen Gesamtbetriebsrat des Übernehmen-

den Rechtsträgers gemäß $ 5 Abs. 3 UmwG rechtzeitig im Entwurf zugeleitet. Zudem ist

eine vorsorgliche Zuleitung an den beim Übernehmenden Rechtsträger gebildeten Konzern-

betriebsrat erfolgt.

6.4

6.5

5
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7 Kosten

Sämtliche durch diesen Verschmelzungsvertrag und seine Durchführung entstehenden Kos-

ten trägt der Übernehmende Rechtsträger. Gleiches gilt für die Beurkundungskosten dieses
Verschmelzungsvertrages sowie etwaige Handelsregistergebühren und sonstige Kosten.

8 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, bleiben die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon unberührt. An die Stelle

der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung tritt eine wirksame und durchführbare
Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Ziel und Zweck der unwirksamen bzw. undurchführ-
baren Bestimmung möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt im Falle einer unplanmäßi-
gen Lücke.
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Der Notar wies die Erschienenen darauf hin, dass er die Beteiligten steuerlich nicht
beraten hat.

Die Niederschrift wurde den Erschienenen vom Notar vorgelesen, von ihnen geneh-

migt und sodann eigenhändig von den Erschienenen und vom Notar wie folgt unter-

zeichnet:

flu.j tl 
fro



Genehmiqunq

Hiermit genehmigen wir alle Erklärungen, die Frau Franziska Böhm, Berlin, am 21. Juni 2024
zur UVZ-Nr. A 838/2024 des Notars Stefan Aldag, Berlin, für uns abgegeben und entgegen-
genommen hat.

Die vorbezeichnete Urkunde (PSl Metals GmbH - Verschmelzung auf die PSI Software SE -
Verschmelzungsvertrag) ist uns bekannt.

(.Ft,
Berlin. den 24. Juni 2024
(Ort, Datum) PSI Metals GmbH,

vertreten durch
(i) ihren gemeinsam vertretungsbe-

rechtigten Geschäftsführer Jörg

Hackmann
und
( ii) Dr. Herbert Hadler aufgrund Voll-

macht des weiteren gemeinsam

vertretungsberechtigten Geschäfts-
führers Thomas Quinet

97442



Urkundenverzeichnis Nr. A 85512024

Die vorstehenden, vor mir heute in den Geschäftsräumen der PSI Software SE, Dircksenstr
42-44, 10178 Berlin, vollzogenen Unterschriften von

Herrn Jörg Hackmann,
geboren am 1. Mai 1965,
geschäftsansässig Campus-Boulevard 57, 52074 Aachen,
von Person bekannt,

Herrn Dr. Herbert Hadler,
geboren am 23. Dezember 1964,
geschäftsansässig Dircksenstr. 42-44, 10178 Berlin,
von Person bekannt,

handelnd nicht im eigenen Namen, sondern aufgrund Vollmacht, die im Original
vorgelegt wurde und in Abschrift, hiermit beglaubigt, beigefügt ist, für

a Thomas Quinet

beglaubige ich hiermit.

Zugleich bescheinige ich hiermit gemäß $ 21 Abs. 1 Nr. 1 BNotO aufgrund der heute online
erfolgten Einsicht in das Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 56134, dass
die dort eingetragene PSI Metals GmbH durch Herrn Jörg Hackmann und Herrn Thomas
Quinet als Geschäftsführer gemeinsam vertreten wird.

Die Frage nach einer Vorbefassung im Sinne des $ 3 Absatz 1 Nr. 7 BeurkG wurde verneint.

Berlin, den 24. Juni 2024 Stefan
Notar

Dok-lD 97684
Akte: BER24-01559
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Vollmacht

Mit dieser Vollmacht bevollmächtigt die

PSI Metals GmbH

mit Sitz in Dtlsseldorf,

eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 56134,

mit der Geschäftsadresse Parsevalstraße 7 a,
40468 Dirsseldorf,

Power of Attorney

With this power of attorney, the

PSI Metals GmbH

with registered office in Dtrsseldorf,

registered with the commercial register of the
Iocal court of Dtisseldorf under HRB 56134,

with business address at Parsevalstraße 7 a,

40468 Dlisseldorf,

vertreten durch
gesamtvertretu n gsberechtigten
Geschäftsfiihrer

(die,,Vollmachtgeberin")

Herrn Dn Herbert Hadler,

geschäftsansässig c/o PSI Automotive &
lndustry GmbH, Dircksenstraße 42-44, 10178

Berlin,

(der,,Bevollmächtigte")

die Vollmachtgeberin bei allen Maßnahmen in

Verbindung mit der Verschmelzung der
Vollmachtgeberin als übertragender
Rechtshäger auf die PSI Software SE mit Sitz
in Berlin, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB
255242, als irbernehmender Rechtsträger (die

,,Verschmelzu ng") zu vertreten.

Der Bevollmächtigtö ist berechtigt, alle damit
zusammenhängenden Rechtsgeschäfte und

Handlungen vozunehmen, die der jeweilige

Bevollmächtigte firr erforderlich oder förderlich
hält. Dies umfasst insbesondere, ohne hierauf
beschränkt zu sein, folgende Handlungen:

- Einen Verschmelzungsvertrag
zu verhandeln, abzuschließen
und/oder zu ändern.

Zustimmungserklärungen aller
Art abzugeben und
entgegenzunehmen,

einschließlich Zustimmungen

ihre represented by its managing directors with joint
power of representation, authorises

(the "Principal")

Mr Dr Herbert Hadler,

with business address at c/o PSI Automotive &
lndustry GmbH, Dircksenstraße 42-44, 10178
Berlin

(the "Authorised Representative")

to represent the Principal in all measures in

connection with the merger of the Principal as
the transferring legal entity into PSI Software
SE with its registered office in Berlin, registered
with the commercial register of the local court
Charlottenburg under HRB 255242, as the
acquiring legal entity (the "Mergef').

The Authorised Representative is entitled to
carry out all related legal transactions and
actions that the Authorised Representative
deems necessary or beneficial. This includes in

particular, but is not limited to, the following
actions:

To negotiate, conclude and/or
amend a merger agreement.

To issue and receive
declarations of consent of all

kinds, including consents under
the German Reorganisation of
Companies Act.
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nach

Umwandlungsgesetz
dem

Verzichtserklärungen aller Art
abzugeben und

entgegenzunehmen,
einschließlich der Erklärung
von Vezichten im

Zusammenhang mit
Maßnahmen nach dem
Umwandlungsgesetz.

Alle Rechtsgeschäfte,
Maßnahmen sowie
Erklärungen, die der/die
Bevollmächtigte nach
seiner/ihrer eigenen
Einschätzung im

Zusammenhang mit der
Verschmelzung flr nützlich
oder förderlich hält.

Die Vollmacht umfasst auch die Erteilung von
Untervollmacht in gleichem oder geringerem

Umfang wie diese Vollmacht.

Die Vollmachtgeberin wird auf entsprechendes
Verlangen sämtliche Erklärungen und
Handlungen genehmigen, die ein/e
Bevollmächtigte/r in AustJbung dieser
Vollmacht rechtmäßig abgibt oder vornimmt.

lm Zweifel ist diese Vollmacht weit auszulegen.

To make and receive
declarations of waiver of all

kinds, including declarations of
waiver in connection with
measures under the German
Reorganisation of Companies
Act.

All legal transactions, measures
and declarations that the
authorised representative
deems useful or beneficial in

connection with the merger.

This power of attorney also includes the
granting of sub-authorisation to the same or a
lesser extent as this power of attorney.

Upon request, the principal shall approve all

declarations and actions lawfully made or
undertaken by an authorised representative in

exercising this power of attorney.

ln case of doubt, this authorisation must be
interpreted broadly,

Die deutsche Sprachfassung ist maßgeblich. The German language version is decisive.

2
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den

PSI Metals GmbH

a
Jörg Hackmann

Geschäftsfilhrer/Managing Director

I-

31 99065623/2/05 Jun 2024
3



o"n tn/a6(?-zj

PSI Metals GmbH

Quinet

Geschäftsführer/Managing Director

3 1 99065623/2O5 Jun 2024
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Genehmigung

Hiermit genehmigen wir alle Erklärungen, die Herr Philipp Tröstler, Berlin, am 21. Juni 2Q24

zur UVZ-Nr. A 838/2024 des Notars Stefan Aldag, Berlin, für uns abgegeben und entgegen-
genommen hat.

Die vorbezeichnete Urkunde (PSl Metals GmbH - Verschmelzung auf die PSI Software SE -
Verschmelzungsvertrag) ist uns bekannt.

Berlin, den 24. Juni 2024
(Ort, Datum) lSoftware E

durch
(i) ihr gemeinsam vertretungsberech-

tigtes Vorstandsmitglied Gunnar
Glöckner

und
( ii) Angela Klingbeil als gemeinsam

vertretungsberechtigte Proku ristin

97442



Urkundenverzeichnis Nr. A 86412024

Die vorstehenden, vor mir heute in den Geschäftsräumen der PSI Software SE, Dircksenstr
42-44, 10178 Berlin, vollzogenen Unterschriften von

Herrn Gunnar Glöckner,
geboren am 1. August 1970,
geschäftsansässig Dircksenstr. 42-44, 10178 Berlin,
von Person bekannt,

Frau Angela Klingbeil,
geboren am24. Februar 1960,
geschäftsansässi g Dircksenstr. 42-44, 1 017 8 Berl in,

von Person bekannt,

beglaubige ich hiermit.

Zugleich bescheinige ich hiermit gemäß $ 21 Abs. 1 Nr. 1 BNotO aufgrund der heute online
erfolgten Einsicht in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 255242
B, dass die dort eingetragene PSI Software SE durch Herrn Gunnar Glöckner - als Vorstands-
mitglied - und Frau Angela Klingbeil - als Prokuristin - gemeinsam vertreten wird.

Die Frage nach einer Vorbefassung im Sinne des $ 3 Absatz 1 Nr. 7 BeurkG wurde verneint.

lBn

Berlin, den 24. Juni 2024 Stefan Aldag
Notar

'1^
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Dok-lD 97676

Akte: BER24-01"559
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Seite 2

Nachtraqsvermerk

Hiermit bestätige und bescheinige ich, dass Herr Dr. Herbert Hadler die Genehmigung (meine
UVZ-Nr. A 85512024) am 24. Juni 2024 - wie auch in der Unterschriftenzeile der Genehmigung
aufgeführt und von ihm im Termin persönlich erklärt - aufgrund der Vollmacht, die ihm die PSI
Metals GmbH erteilt hat, für die

PSI Metals GmbH

abgegeben hat, nicht für deren Geschäftsführer, Herrn Thomas Quinet, persönlich; mein Be-
glaubigungsvermerk, der sich insofern mißverständlich liest, wird hiermit insoweit berichtigt,
$ 44a Abs. 2 BeurkG.

Berlin, den 25. Juni 2024

hh*
Stefan Aldag
Notar
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